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1 Einleitung und Aufgabenstellung 

 

Die Stadt Adelsheim stellt den Bebauungsplan „Steinäcker rechts“ mit einem rd. 3,23 ha großen 

Geltungsbereich auf. 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind u.a. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen.  

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind das  

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 

Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundes-

naturschutzgesetzes, 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 

Bevölkerung insgesamt, 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Ab-

wässern, 

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des 

Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsver-

ordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissions-

grenzwerte nicht überschritten werden, 

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den 

Buchstaben a bis d, 

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkungen, die 

aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere 

Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den Buchstaben a bis d 

und i, 

 

§ 1a BauGB ergänzt zum Umweltschutz 

 Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Ver-

ringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Mög-

lichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von 

Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 

Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. (…)  

 Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1 

Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundes-

naturschutzgesetz) sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. (…)  

Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Ent-

scheidung erfolgt sind oder zulässig waren. 

 Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel 

entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, 

Rechnung getragen werden. Der Grundsatz nach Satz 1 ist in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 

zu berücksichtigen. 
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Der Bebauungsplan wird nach § 13b (Einbeziehung von Außenbereichsflächen) im beschleunigten 

Verfahren aufgestellt.  

Bei Bebauungsplänen, die in dieser Art aufgestellt werden, gelten Eingriffe, die auf Grund der Auf-

stellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder 

zulässig. 

Trotzdem muss geprüft und ermittelt werden, ob und in welchem Umfang Eingriffe in Natur und 

Landschaft entstehen können. 

Nach § 13 Abs. 3 wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbericht nach 

§ 2a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen 

verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 und § 10a Abs. 1 

abgesehen. 

Trotzdem ist auch im Rahmen des beschleunigten Verfahrens der Belangekatalog des § 1 Abs. 6 

BauGB und damit auch die Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 zu ermitteln, inhaltlich zu prüfen 

und gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. 

 

 

2 Lage des Bebauungsplans und Grundzüge der Planung 

 

Das rd. 3,23 ha große Plangebiet liegt am östlichen Stadtrand von Adelsheim, an der Hergenstadter 

Straße, auf der Hochfläche (320 m üNN) zwischen Brünnbachtal und Essigklinge.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Lage des Plangebiets 

(ohne Maßstab)  

 

Der Bebauungsplan setzt das Gebiet überwiegend als Allgemeines Wohngebiet (WA) fest. Bau-

grenzen bestimmen die Flächen, die bei einer GRZ von 0,4 bebaut werden dürfen.  

In den nicht überbaubaren Flächen werden Hausgärten entstehen. An den rückwärtigen Grund-

stücksgrenzen sind Flächen zum Anpflanzen von Sträuchern festgesetzt. Pro Baugrundstück soll 

mindestens ein Baum gepflanzt werden.  

Die Erschließung erfolgt ringförmig mit zwei Anschlüssen an die Hergenstadter Straße. Die 

Baugrundstücke im Südosten werden durch eine Stichstraße mit Wendeanlage angebunden.  

Ein Fußweg stellt die Verbindung zum Feldweg her, der im Südwesten an das Plangebiet angrenzt.  

An der westlichen Einmündung der Erschließungsstraße in die Hergenstadter Straße sind 

beiderseits kleine private Grünflächen festgesetzt, in denen jeweils ein Baum zu pflanzen ist.  

Im Südosten und Südwesten des WA um die Wendeanlage sind zwei weitere private Grünflächen 

angeordnet, die zusätzlich als Flächen für Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege und als Fläche 

für das Anpflanzen festgesetzt sind. 
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3 Umweltbelange 

 

3.1 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 

Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

 

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

Das Plangebiet besteht überwiegend aus steinigen Ackerflächen. 

Im Norden reicht der Geltungsbereich bis an die Seitenflächen der Hergenstadter Straße. In dem 

mit Ruderalvegetation bewachsenen Streifen verläuft ein Entwässerungsgraben. 

Im Südwesten wird das Plangebiet von der mit Ruderalvegetation bewachsenen Böschung eines 

geschotterten Feldweges begrenzt, der nach ca. 130 m nach Süden in einen Waldbestand abbiegt. 

Von hier aus verläuft die Grenze im Südosten durch den Acker des Flst. Nr. 2950 und im Osten 

entlang der Flurstücks-Grenze des Flst. Nr. 2959 Richtung Norden bis zur Hergenstadter Straße. 

Rd. 20 m bevor der Feldweg nach Süden abbiegt, liegt in der Böschung zum angrenzenden Acker 

Gehölzaufwuchs aus Hartriegel, Eiche, Schlehe und Brombeere erkennbar, der offensichtlich 

regelmäßig gemäht wird. Es scheint ein Rest des gesetzlich geschützten Biotops Steinriegel II 

„Steinäcker rechts“ östlich von Adelsheim (6622-225-0068) zu sein. 

Weiter östlich steht die in der Biotopkartierung erfasste Feldhecke I in Steinäcker rechts östlich von 

Adelsheim (6622-225-0069) auf Steinriegeln. Das Biotop wurde entsprechend dem tatsächlichen 

Bestand neu abgegrenzt (siehe Bestandsabbildung auf der nächsten Seite) und liegt mit ca. der 

Hälfte der Fläche im Plangebiet. Traubeneiche, Feldahorn und Vogelkirsche bilden die Baum-

schicht. Weißdorn, Holunder, Schlehe und Hasel die Strauchschicht. Vor allem am Ostende der 

Feldhecke sind die Steinriegel gut sichtbar.  

Weiter östlich stehen ein Apfel- und ein Birnbaum in einem schmalen Ruderalstreifen. In beiden 

Bäumen gibt es viel Totholz. Der Apfelbaum weißt eine Baumhöhle auf. 

Noch weiter östlich befindet sich ein Gebüsch aus Schlehe, Hartriegel und Rosen an einem 

Lesesteinhaufen umgeben von Ruderalvegetation.  

Bei der Grünlandkartierung
1
 wurden 2005 die beiden westlichen Grundstücke erfasst. Das Flur-

stück Nr. 2969 als A1x-1 „Fettwiese mittlerer Standorte, artenarm und  viel geschnitten“, das 

Flst.Nr. 2967 als C1-1 „Intensivwiese als Dauergrünland“. Beide Grundstücke werden heute als 

Acker genutzt. 

Die Abbildung auf der folgenden Seite zeigt den Bestand. 

 

Die Ackerflächen sind nur für wenige Tierarten als Lebensraum von Bedeutung.  

Die Feldhecke auf den Steinriegeln, die Obstbäume und das Gebüsch bieten für viele Vogelarten 

aber auch für Insekten und Kleinsäuger einen geeigneten Lebensraum.  

 

Die biologische Vielfalt wird im Untersuchungsgebiet durch die Ackernutzung bestimmt. Die 

Steinhaufen und die Gehölzstrukturen erweitern das Standortangebot und damit das Arten-

spektrum. Die biologische Vielfalt wird mit gering bis mittel bewertet.  

                                                      
1 

 Dr. Martin Weckesser, Göttingen, i. A. der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe (BNL): Grünlandkartierung im 

Regierungsbezirk Karlsruhe, Gemeinde Adelsheim, Göttingen, Februar 2006 



A1-2  

A1dx-2  
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Auswirkungen 

Durch den Bebauungsplan gehen überwiegend Ackerflächen dauerhaft verloren. Im Süden werden 

der nördliche Teil der geschützten Feldhecke, ein Gebüsch und die beiden Obstbäume gerodet. Ein 

Teil der Steinriegel, Steinhaufen und die umgebende Ruderalvegetation gehen verloren. Für die 

Zufahrten muss Ruderalvegetation an den Straßenseitenflächen abeschoben werden.   

Rd. 42 % des Plangebiets werden überbaubar oder durch Verkehrsflächen versiegelbar. Die nicht 

überbaubaren Flächen werden zu Hausgärten. Im Nordwesten und im Süden des Plangebiets 

entstehen private Grünflächen.  

Die biologische Vielfalt wird sich verändern, wobei die Änderung vor allem in einer Verschiebung 

des Artenspektrums und weniger in einer Zu- oder Abnahme der Vielfalt bestehen wird. 

 

Schutzgebiete 

Das in der Biotopkartierung 1999 erfasste Biotop Steinriegel II in 'Steinäcker rechts' östlich von 

Adelsheim (6622-225-0068) an der Südwestgrenze des Plangebiets existiert nicht mehr. (s.o.) 

Die gesetzlich geschützte Feldhecke I in 'Steinäcker rechts' östlich von Adelsheim (6622-225-

0069), ebenfalls an der Südwestgrenze des Plangebiets, wurde bei der Bestandserfassung neu 

abgegrenzt (siehe Bestandsplan). 

 

Fläche 

Die Bilanz zeigt die Veränderung der Flächennutzung im Geltungsbereich. 

Flächenbezeichnung  Bestand (m²) Planung (m²) 

Acker 32.157 - 

Feldhecke und Gebüsch 96 - 

Ruderalvegetation 68 - 

Allgemeines Wohngebiet (WA) - 24.963 

davon überbaubar bei GRZ 0,4 - 9.985 

Verkehrsflächen  - 3.561 

Private Grünflächen - 3.761 

Versorgungsflächen  36 

Summe 32.321 32.321 

 

Rd. 42% des Plangebietes werden überbau- und versiegelbar. 

 

Boden 

Die Bodenkarte 1 : 50 000
1
 beschreibt die Böden im 

Plangebiet als Pararendzina-Pelosol, Terra fusca-

Rendzina, Pelosol, Terra fusca, Pararendzina und 

Rendzina aus geringmächtigen, tonig-steinigen 

Fließerden über Karbonatgestein des Oberen 

Muschelkalk (i24). 

 

 

 

 

                                                      
1 Geodatendienst des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB): BK50 Bodenkarte 1:50.000, abgerufen am 29.04.2020 
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Zur weiteren Beschreibung und Bewertung der Böden wird auf die „Aufbereitung und Auswertung 

der Bodenschätzungsdaten auf Basis des ALK und ALB“ durch das Landesamt für Geologie, Roh-

stoffe und Bergbau zurückgegriffen.
1
 

Parzellenscharf wird hier der Boden in seinen Funktionen natürliche Bodenfruchtbarkeit, Aus-

gleichskörper im Wasserkreislauf, Filter und Puffer für Schadstoffe und Sonderstandort für die 

naturnahe Vegetation bewertet
2
.  

 

Tabelle: Bewertung der Böden 

 

Bodentyp / Nutzung 

Flst.Nr. 

 

Bodenfunktion  

Gesamt-  

bewertung 
Natürliche 

Bodenfrucht-

barkeit 

Ausgleichs-

körper im 

Wasser-

kreislauf 

Filter und 

Puffer für 

Schadstoffe 

Sonderstand-

ort für die 

naturnahe 

Vegetation 

T 6 Vg / Acker 

2950, 2960, 2961, 2963, 

2963/1, 2964, 2964, 2964/1, 

2966, 2967 

1,0 1,0 2,0 3,0 1,33 

T 6 Vg / Acker 

2959 
2,0 1,0 2,0 3,0 1,67 

LT 6 Vg / Acker 

2969 
1,0 1,0 2,0 3,0 1,33 

Die Bewertung erfolgt mit einer vierstufigen Skala: 1 = gering, 2 = mittel, 3 = hoch, 4 = sehr hoch. 0 = Keine Funktion, 8 = keine 

hohen oder sehr hohe Bewertungen. 

Erreicht die Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ die Bewertungsklasse 4 (sehr hoch), wird der Boden bei der 
Gesamtbewertung in die Wertstufe 4 eingestuft. In allen anderen Fällen wird der Boden über das arithmetische Mittel der 

Bewertungsklassen für die drei anderen Bodenfunktionen ermittelt. Die Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ 

wird dann nicht einbezogen. 

 

Auswirkungen 

Rd. 42 % des Geltungsbereichs werden überbau- und versiegelbar. Hier gehen sämtliche Boden-

funktionen verloren.  

Die nicht überbaubaren Flächen werden zu Hausgärten. Im Zuge der Bebauung gehen die Boden-

funktionen zumindest in Teilflächen durch Befahren, Abtrag und Überdeckung ganz, teilweise oder 

für gewisse Zeit verloren. Dasselbe gilt für die privaten Grünflächen im Nordwesten. 

Bei der privaten Grünfläche im Südosten am Rand des Plangebiets und im Übergang zur freien 

Landschaft bleiben die natürlichen Bodenfunktionen erhalten. 

 

Wasser 

 

Grundwasser 

Das Gebiet ist Teil des Landschaftswasserhaushaltes. Der Großteil der Niederschläge versickert im 

Boden, trägt zur Grundwasserneubildung bei oder wird von der vorhandenen Vegetation aufge-

nommen und wieder verdunstet. Ein kleinerer Teil fließt der Geländeneigung folgend ab.  

Hydrogeologisch gesehen liegen die Flächen im Oberen Muschelkalk. Der Kluft- und 

Karstgrundwasserleiter hat eine meist hohe bis mäßige Durchlässigkeit und eine hohe Ergiebigkeit. 

Auf Grund der hydrogeologischen Eigenschaften wird der Geltungsbereich mit mittlerer Bedeutung 

für das Teilschutzgut bewertet. 

 

Oberflächengewässer 

Es gibt keine Oberflächengewässer im Geltungsbereich.  

 

                                                      
1 Daten per E-Mail erhalten am 30.04.2020 vom Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau. 
2 vgl. auch Bewertungsrahmen für das Schutzgut im Anhang 
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Auswirkungen 

In den überbauten und versiegelten Flächen wird kein Wasser mehr versickern und zur Grund-

wasserneubildung beitragen können. Der Oberflächenabfluss nimmt zu. 

Eine getrennte Erfassung und Ableitung des Niederschlagswasser ist nicht vorgesehen. Es soll an 

den bestehenden Mischwasserkanal in der Hergenstadter Straße angeschlossen werden.   

 

Luft und Klima 

Die Fläche des Plangebiets ist Teil eines kleinen Kalt- und Frischluftentstehungsgebiets auf dem 

Höhenrücken im Südosten von Adelsheim.  

Die in Strahlungsnächten gebildete Kalt- und Frischluft fließt überwiegend in Richtung Norden 

zum Brünnbachtal bzw. den nordwestlichen Siedlungsflächen und nach Süden Richtung 

Essigklinge. 

In den nordwestlichen Siedlungsflächen am Heidelberg trägt sie zum Klimaausgleich bei.   

 

Auswirkungen 

Der Verlust einer kleinen Teilfläche des  Kaltluftentstehungsgebiets wird sich auf die Durchlüftung 

der Stadt Adelsheim nicht auswirken. Die klimaausgleichende Wirkung bezüglich der direkt 

angrenzenden Wohnbauflächen am Hang wird nicht wegfallen.     

 

Landschaft 

Das Plangebiet liegt auf der Hochfläche (320 m üNN) zwischen dem Brünnbachtal im Norden und 

der Essigklinge im Süden. Die ausgedehnte Ackerfläche beiderseits der Hergenstadter Straße wird 

im Süden vom Wald um die Essigklinge, im Norden von Heckenzügen am Rand des NSG 

Brünnbachtal eingerahmt. 

Während im Westen der östliche Stadtrand von Adelsheim anschließt, öffnen sich nach Osten 

Ackerflächen, die weit über den Hochpunkt nach dem Wasserhochbehälter hinausreichen.  

 

Auswirkungen 

Der Stadtrand verschiebt sich weiter in die offene Feldflur der Hochfläche hinaus.  

Die Festsetzungen zur Bepflanzung der Baugrundstücke in den Randbereichen zur Hergenstadter 

Straße und zur offenen Landschaft im Osten sollen für eine hinreichende Eingrünung sorgen. 

 

Wirkungsgefüge 

Zwischen den biotischen, Pflanzen und Tiere, und abiotischen Faktoren, Boden, Wasser, Luft und 

Klima, besteht ein viel verzweigtes Wirkungsgefüge, in dem die Faktoren voneinander abhängen, 

sich gegenseitig beeinflussen und auch verändern.  

 

Auswirkungen 

Erhebliche negative Auswirkungen, über die bei den Schutzgütern bereits genannten hinaus, sind 

nicht zu erwarten. 

 

 

3.2 Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und den Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete 

 

Das Naturschutzgebiet Brünnbachtal ist zugleich mit annähernd gleicher Abgrenzung das 

Teilgebiet 15 des FFH-Gebiets Seckachtal und Schefflenzer Wald (6522-311). Die Schutzgebiete 

beginnen rd. 125 m nördlich bzw. 115 m nordöstlich. 

Auswirkungen auf das FFH-Gebiet, der darin geschützten Lebensraumtypen, Arten und deren 

Lebensstätten und die für sie festgsetzten Entwicklungsziele sind nicht zu erwarten. Dies wird 
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anhand der folgenden Ausschnitte aus dem Managementplan
1
 kurz erläutert.  

 

Die Bestands- und Zielekarte Lebens-

raumtypen zeigt rd. 250 m vom Geltungs-

bereich entfernt eine Fläche des LRT 6510 

Magere Flachlandmähwiese Weitere LRT-

Flächen liegen erst in größerer Entfernung.  

Mögliche Beeinträchtigungen durch das 

neue Baugebiet auf die Lebensraumtypen 

und Erhaltungs- und Entwicklungsziele sind 

nicht erkennbar. 

 

 

 

 

 

Die Bestands- und Zielekarte Arten nach 

Anh. II FFH-Richtlinie zeigt die mit Hecken 

und Streuobstbeständen strukturierten 

Offenlandbereiche, die rd. 125 m nördlich 

bzw. 160 m nordöstlich vom Geltungs-

bereich beginnen, als Jagdlebensräume 

Offenland der Fledermäuse Großes Maus-

ohr, Mopsfledermaus und Bechsteinfleder-

maus. Artnachweise zeigt der Management-

plan für diesen Bereich nicht. 

Als Ziel wird die Erhaltung geeigneter 

Grünland- und Gehölzlebensräume als 

(Quartier- und) Jagdlebensräume sowie als 

Leitlinien für Fledermäuse angegeben. 

Mögliche Auswirkungen auf die Jagdlebensräume und das Erhaltungsziel sind durch die Bebauung 

nicht erkennbar. 

 

Auf Grund des dargelegten Sachverhalts erscheint die Durchführung einer formellen Vorprüfung 

der Natura 2000 – Verträglichkeit anhand des Formblatts nicht erforderlich. 

 

 

3.3 Beeinträchtigungen geschützter Biotope 

 

Die gesetzlich geschützte Feldhecke I in 'Steinäcker rechts' östlich von Adelsheim (6622-225-

0069), ebenfalls an der Südwestgrenze des Plangebiets, wurde bei der Bestandserfassung neu 

abgegrenzt (siehe Bestandsplan). 

Der nördlich exponierte Teil liegt mit rd. 80 m
2
 in einem Baugrundstück bzw. im Bereich des 

geplanten Fußweges. Für den Bau des Fußweges und vermutlich auch im Baugrundstück müssen 

Feldhecke und Steinriegel geräumt werden. 

Das Einbeziehen gesetzlich geschützter Biotope in einen Bebauungsplan ist unzulässig. Der Bebau-

ungsplan würde damit gegen höherrangiges Recht verstoßen. Zudem sind alle Handlungen, die zu 

einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung der Biotope führen können, 

verboten. Es ist davon auszugehen, dass die gesamte Biotopfläche mit rd. 350 m², also auch 

außerhalb des Geltungsbereichs, verloren geht. 

                                                      
1
 Regierungspräsidium Karlsruhe (Hrsg.): Managementplan für das FFH-Gebiet 6522-311 „Seckachtal und Schefflenzer Wald“, bearbeitet von 

Büro naturplan, Karlsruhe 2017 
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Die Stadt wird deshalb einen Antrag auf Ausnahme nach § 30 Abs. 4 BNatSchG stellen. Der 

Antrag enhält eine Ausgleichsmaßnahme, die das Anlegen eines neuen bzw. das Umsetzen des 

verloren gehenden Steinriegels auf den Ackeranteil des Hochbehältergrundstücks Flst.Nr. 2954/1 

und ergänzende Heckenpflanzungen vorsieht. Die Fläche ist mit rd. 420 m² ausreichend groß, um 

die verloren gehende Biotopfläche zu ersetzen. Der Ausnahmeantrag muss vor Satzungsbeschluss 

genehmigt sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Lage der Eingriffsfläche (rot) und Ausgleichsfläche (grün) (M 1:2.000) 

 

Alle weiteren Biotope im näheren Umfeld befinden sich ausreichend weit entfernt vom Baugebiet 

und werden nicht beeinträchtigt. 

 

 

3.4 Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 

Bevölkerung insgesamt 

 

Das Plangebiet wird landwirtschaftlich als Acker genutzt. Die für die Landwirtschaft relevante 

natürliche Bodenfruchtbarkeit wird mit gering, kleinflächig auch mit mittel bewertet.  

Die Böden werden der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen. 

Die Hergenstadter Straße ist als Rad- und Wanderweg ausgewiesen und ist Teil des regionalen 

Rundwanderweg A3.  

Der Weg, der das Plangebiet im Südwesten begrenzt kann von Spaziergängern zur siedlungsnahen 

Erholung genutzt werden. 

Das Plangebiet hat keine Auswirkung auf die Nutzbarkeit der Wander-, Rad- und Feldwege.  

Im Zuge der Bebauung wird es zu Belastungen mit Luftschadstoffen und Lärm kommen. Die Be-

einträchtigungen treten aber nur kleinräumig und zeitlich begrenzt während der Bauphase auf. 

Auch während der Nutzungsphase wird es zu keinen Belastungen kommen, die über das Maß der 

angrenzenden Wohngebiete hinausgehen. 

Negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit infolge der Planung sind weder während 

der Bau- noch der Betriebsphase zu erwarten. 
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3.5 Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

 

Im Geltungsbereich und der näheren Umgebung sind keine Kultur- oder sonstigen Sachgüter be-

kannt.  

 

 

3.6 Vermeidung von Emissionen, sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern und die 

Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

 

Bei den Baumaßnahmen und bei der Nutzung der Flächen werden insbesondere durch Heizungs-

anlagen und Zu- und Abfahrten Luftschadstoffe in geringem Umfang freigesetzt. Besondere Maß-

nahmen zur Vermeidung von Emissionen sind nicht erforderlich. 

Die Nutzung erneuerbarer Energien sowie der sparsame und effiziente Umgang mit Energie wer-

den durch den Bebauungsplan nicht eingeschränkt.  

Mit der Errichtung von Wohnhäusern werden Dachflächen entstehen, auf denen sich Photovoltaik-

anlagen zur dezentralen Stromerzeugung errichten lassen. Die freiwillige, private Initiative zur Er-

richtung solcher Anlagen bedarf hier keiner Untermauerung durch eine Festsetzung. Jedoch wurde 

bei der Anordnung der Baufenster darauf geachtet, dass die Hauptdachflächen in südlicher 

Richtung angeordnet werden können. 

Abwässer sollen in den bestehenden Mischwasserkanal in der Hergenstadter Straße eingeleitet 

werden. 

Durch die Festsetzung von Flachdächern wird die Möglichkeit geschaffen Gründächer anzulegen, 

die dazu beitragen Regenwasser zurückzuhalten.  

Abfälle werden ordnungsgemäß entsorgt. 

 

 

3.7 Weitere Belange des Umweltschutzes 

 

In der Raumnutzungskarte des Regionalplans
1
 wird das Plangebiet nachrichtlich „als sonstiges 

landwirtschaftliches Gebiet und sonstige Flächen" dargestellt. Die Fläche liegt in einem regionalen 

Grünzug und in einem Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege. Hierzu läuft aktuell 

ein Zielabweichungsverfahren. Auf die Ausführungen in der Begründung zum BP wird verwiesen. 

 

Der Flächennutzungsplan
2
 stellt das Plangebiet als „Entwicklungsfläche“ für geplante Siedlungs-

entwicklung dar. Der Flächennutzungsplan wird gemäß § 13b BauGB i.V. m. § 13a Abs. 2 Nr. 2 

BauGB „im Wege der Berichtigung“ angepasst. 

 

Der aktualisierte Fachplan Landesweiter Biotopverbund
3
 zeigt südlich des Geltungsbereichs und 

randlich innerhalb einen kleinen Komplex aus Kernflächen und einem Kernraum trockener Stand-

orte. Als innerhalb liegende Kernflächen werden der nicht mehr vorhandene Steinriegel II in 

'Steinäcker rechts' östlich von Adelsheim (vgl. Kapitel zu besonders geschützten Biotopen) sowie 

der Steinriegel mit Feldhecke I in 'Steinäcker rechts' östlich von Adelsheim dargestellt. 

Ein großer Komplex des Biotopverbunds trockener Standorte liegt nördlich des Geltungsbereichs 

und der Hergenstadter Straße, ein weiterer Steinriegel als kleine Kernfläche südöstlich. Der Gel-

tungsbereich liegt damit nahezu vollständig in einem 1000 m – Suchraum. 

Entgegen der Darstellung des Fachplans von 2014 sind keine Biotopverbundflächen mittlerer 

Standorte betroffen. 

                                                      
1
 Metropolregion Rhein-Neckar: Regionalplan Rhein-Neckar, Raumnutzungskarte Blatt Ost, verbindlich seit dem 15.12.2014  

2
 GVV Seckachtal : 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplans 4/2006 

3
 LUBW; Fachplan Landesweiter Biotopverbund, 2020, Karlsruhe.     
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Abb.: Ausschnitt Fachplan 

Landesweiter Biotopverbund 2020 
(ohne Maßstab) 

 

Die Zielsetzung des Fachplans ist es, die Kernfläche und Kernräume zu erhalten und in den 

Suchräumen entsprechende Verbindungselemente zu schaffen. 

Mit dem Steinriegel und der Feldhecke geht eine sehr kleine Kernfläche verloren. Alleine dadurch 

sind keine erheblichen Auswirkungen auf die Biotopverbundsituation zu erwarten, da die größeren 

Kernflächen allesamt unbeeinträchtigt bleiben. 

Das Baugebiet wird zudem in einen 1000 m – Suchraum platziert. Dort wird, wo heute Acker-

flächen sind, ein Wohngebiet mit randlicher Eingrünung und einer Grünfläche am Südrand 

entstehen. Die Baugebietsflächen stehen nicht mehr als Suchraum für die Anlage von Tritt-

steinbiotopen zur Verfügung. Über die randlichen Pflanzflächen, sowohl in den Wohngebiets-

flächen, als auch mit der größeren Grünfläche im Südosten, wird die Biotopverbundsituation 

gegenüber der heutigen Situation aber voraussichtlich etwas verbessert.  

Als weiterer Trittstein wird in einer heutigen Ackerfläche am Hochbehälter östlich des Baugebiets 

ein Steinriegel angelegt bzw. der verloren gehende Steinriegel dorthin umgesetzt und mit einer 

Heckenpflanzung ergänzt. Damit entsteht im Suchraum ein neuer Trittstein, der die Strecke 

zwischen den Kernflächen nördlich und südlich der Hergenstadter Straße halbiert und den 

Biotopverbund an dieser Stelle gestärkt. 

Unter Berücksichtigung dessen sind insgesamt keine erheblich negativen Auswirkungen auf den 

Biotopverbund  bzw. die Darstellungen des Fachplans zu erwarten. 

 

Der Bebauungsplan lässt keine Nutzungen zu, bei denen eine erhöhte Anfälligkeit für schwere Un-

fälle oder Katastrophen zu erwarten ist. 

Der Belang „Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechts-

verordnung (zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union) festgelegten Immissions-

grenzwerte nicht überschritten werden“ hat für den Bebauungsplan keine Bedeutung, weil er nicht 

innerhalb eines solchen Gebiets liegt.  

 

Wechselwirkungen 

Zwischen den Schutzgütern gibt es natürlicherweise eine Vielzahl von Abhängigkeiten und Wech-

selwirkungen. Menschen nutzen Flächen und beeinflussen dabei das Wirkungsgefüge deutlich. 

Durch Flächenversiegelungen gehen die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern verloren. 

In unversiegelten Flächen verändern Menschen je nach Nutzung die Böden und ihre Eigenschaften 

mehr oder weniger stark. Niederschläge versickern, Grundwasser wird neu gebildet. Die mensch-

liche Nutzungsweise beeinflusst in hohem Maße das Artenspektrum der Pflanzen. Pflanzen und 

Boden sind Lebensraum für Tiere, die durch ihren Stoffwechsel und ihre Lebensweise beide beein-

flussen.  

Erhebliche negative Auswirkungen über die bei den Schutzgütern bereits genannten hinaus sind 

nicht zu erwarten. 
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3.8 Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen. Hierzu sind u.a. „zur 

Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen (…) die Möglichkeiten (…) insbe-

sondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur 

Innenentwicklung zu nutzen (…)“. 

In Adelsheim besteht ein dringender Bedarf an Wohnbaufläche. Um dem gerecht zu werden, wird 

ein Wohngebiet am südöstlichen Ortsrand ausgewiesen. 

 

 

3.9 Klimaschutz 

 

Die Klimaschutzklausel in § 1a Abs. 5 fordert Folgendes: 

„Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel ent-

gegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung ge-

tragen werden. Der Grundsatz nach Satz 1 ist in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 zu berücksich-

tigen.“ 

Der Bebauungsplan „Steinäcker rechts“ hat die Errichtung eines neuen Wohngebiets an der 

südöstlichen Stadtgrenze zum Ziel. 

In den überbaubaren Flächen sowie in den Flächen zur Erschließung werden Ackerflächen 

versiegelt, ein Teil einer Feldhecke, 2 Obstbäume und ein Gebüsch gerodet, die vorher in der Lage 

waren CO2 zu speichern. Insofern verstärkt die Ausweisung den Klimawandel geringfügig. 

Flächen für Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, 

Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-

Wärme-Kopplung werden nicht festgesetzt. Solche Einrichtungen sind im Geltungsbereich nicht 

erforderlich und weder von öffentlicher noch von privater Seite geplant. 

Mit der Errichtung von Wohngebäuden werden Dachflächen entstehen, auf denen sich grund-

sätzlich Photovoltaikanlagen zur dezentralen Stromerzeugung errichten lassen. Die Errichtung 

solcher Anlagen auf den Dächern wird von Seiten der Gemeinde ausdrücklich begrüßt. Die frei-

willige, private Initiative zur Errichtung solcher Anlagen bedarf hier keiner Untermauerung durch 

eine Festsetzung. 

Ohne dass der Bebauungsplan dies dezidiert festsetzt, müssen Gebäude so geplant und errichtet 

werden, dass ihr bzw. der durch sie induzierte Energieverbrauch möglichst gering ist und den ein-

schlägigen Normen und Bauregeln entspricht.  

Eine bescheidene Maßnahme, die durch die Minimierung des spezifischen Energieverbrauchs dem 

Klimawandel entgegenwirkt, ist die Ausstattung der Beleuchtung des Gebiets mit insektenscho-

nenden Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik. Diese Lampen zeichnen sich durch 

einen deutlich niedrigeren Energieverbrauch aus. 

 

 

3.10 Eingriffe in Natur und Landschaft 

 

Der Bebauungsplan wird nach § 13b (Einbeziehung von Außenbereichsflächen) im beschleunigten 

Verfahren aufgestellt.  

Bei Bebauungsplänen, die in dieser Art aufgestellt werden, gelten Eingriffe, die aufgrund der Auf-

stellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder 

zulässig. 

Trotzdem muss geprüft und ermittelt werden, ob und in welchem Umfang Eingriffe in Natur und 

Landschaft entstehen können. 

Das Ergebnis dieser Prüfung wird im Folgenden dargestellt. 
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Für entstehende Beeinträchtigungen werden Maßnahmen vorgeschlagen, die diese vermindern oder 

vermeiden. Die trotz dieser Maßnahmen verbleibenden zusätzlichen erheblichen Beeinträchtigun-

gen (Eingriffe) werden in Art und Umfang dargestellt. 

 

Das Schutzgut Pflanzen und Tiere wird erheblich beeinträchtigt. 

In dem 3,23 ha großen Plangebiet gehen überwiegend Ackerflächen mit geringer, kleinflächiger 

Ruderalvegetation und ein Gebüsch mit mittlerer sowie Steinriegel und Lesesteinhaufen mit hoher 

naturschutzfachlicher Bedeutung verloren. Zwei Obstbäume und ein Teil einer Feldhecke auf 

Steinriegeln mit hoher naturschutzfachlicher Bedeutung werden gerodet. 

Insgesamt werden rd. 42 % des Plangebiets mit Wohnhäusern oder als Verkehrsfläche überbaut, 

bzw. versiegelt. Durch den Verlust von Wuchsorten und Lebensräumen entstehen erhebliche 

Beeinträchtigungen.  Eingriff  

Insgesamt werden rd. 58 % zu Hausgärten oder privaten Grünflächen. In den Hausgärten ist die 

Pflanzung von Sträuchern und mindestens eines Laubbaums pro Baugrundstück festgesetzt. Die 

privaten Grünflächen werden eingesät und mit Bäumen bepflanzt. kein Eingriff 

Eingriffe, die durch die Bebauung und Versiegelung entstehen, werden durch die Bepflanzung der 

Baugrundstücke und der privaten Grünflächen ausgeglichen. 

 

Das Schutzgut Boden wird erheblich beeinträchtigt. 

Die Ackerböden werden in ihren Funktionen überwiegend mit gering (1,33) und nur in einem 

Grundstück am Ostrand mit mittel (1,67) bewertet.  

Durch Überbauung und Versiegelung gehen rd. 1,36 ha dauerhaft verloren. Eingriff 

Die nicht überbaubaren Flächen werden zu Hausgärten. Im Zuge der Bebauung gehen die 

Bodenfunktionen durch Befahren, Abtrag und Überdeckung ganz, teilweise oder für gewisse Zeit 

verloren. Dies gilt auch für die private Grünfläche im Nordwesten an der Hergenstadter Straße. 

Eingriff.  

Bei der Grünfläche im Südosten, am Rand des Plangebiets und im Übergang zur freien Landschaft 

bleiben die natürlichen Bodenfunktionen erhalten. kein Eingriff 

Zur Vermeidung von Bodenbeeinträchtigungen werden die Wiederverwendung des Oberbodens 

und das Lockern von Bodenverdichtungen festgesetzt.  

 

Das Teilschutzgut Grundwasser wird erheblich beeinträchtigt  

Im Plangebiet steht der Obere Muschelkalk mit mäßiger bis hoher Durchlässigkeit an.  

Durch Überbauung und Versiegelung gehen rd. 1,36 ha Flächen mit mittlerer Bedeutung für das 

Teilschutzgut verloren. Die Grundwasserneubildung wird verringert, der Oberflächenabfluss nimmt 

zu. Aufgrund des Flächenumfangs sind die Beeinträchtigungen erheblich. Eingriff 

Wasserhaushalt und Grundwasser hängen eng mit den Funktionen des Bodens zusammen. 

Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung, die dem Schutzgut Boden zu Gute kommen, 

werden auch hier wirksam. 

 

Im Geltungsbereich gibt es keine Oberflächengewässer.   

 

Das Schutzgut Klima und Luft wird nicht erheblich beeinträchtigt. 

Die Ackerflächen des Plangebiets sind Teil eines großen Kalt- und Frischluftentstehungsgebiets im 

Osten von Adelsheim.  

Der Verlust einer verhältnismäßig kleinen Teilfläche am Rand eines großen Kaltluftentstehungs-

gebiets wird sich auf die Durchlüftung der Stadt nicht negativ auswirken. kein Eingriff 
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Das Schutzgut Landschaftsbild und Erholung wird erheblich beeinträchtigt. 

Das Gebiet am Stadtrand von Adelsheim wird mit einer mittleren Bedeutung für das Landschafts-

bild bewertet. 

Die Ackerflächen am östlichen Stadtrand werden zu einem neuen Wohngebiet. Der Ortsrand 

verschiebt sich in die offene Feldflur.  Eingriff 

Durch die Festsetzungen zur Bepflanzung in den Baugrundstücken und in den privaten 

Grünflächen wird das Plangebiet durch- und eingegrünt und das Landschaftsbild dadurch land-

schaftsgerecht neu gestaltet.  

 

Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen 

 Verwendung wasserdurchlässiger Beläge 

 Beschichtung metallischer Dach- und Fassadenmaterialien  

 Verwendung insektenschonende Beleuchtung 

 Verbot von Schottergärten 

 Allgemeiner Bodenschutz 

 Vorgezogene Baufeldräumung und Gehölzrodung 

 Regelmäßige Mahd im Vorfeld von Bauarbeiten 

 

Maßnahmen zur Verminderung von Beeinträchtigungen 

 Pflanzung von Bäumen und Sträuchern in den Baugrundstücken 

 Bepflanzung und Einsaat der privaten Grünflächen 

 

Maßnahmen zum Ausgleich 

Auch nach Durchführung der Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen verbleiben beim 

Schutzgut Pflanzen und Tiere, Boden und beim Schutzgut Wasser erhebliche Beeinträchtigungen 

(Eingriffe). 

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren (§ 13b) aufgestellt. Eingriffe, die auf Grund 

der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten als vor der planerischen Entscheidung 

erfolgt oder zulässig. Für sie sind daher keine Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. 
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